
  Bundesnotarkammer 2001

Richtlinien der Notarkammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Hamm gem. § 67 
Abs. 2 BNotO 

 
vom 31. März 2004 

(KammerReport der Rechtsanwaltskammer und der Notarkammer für den Oberlandesge-
richtsbezirk Hamm (Westf.) vom 6. September 2004, Nr. 4, S. 31) 

 
 

Aufgrund des § 67 Abs. 2 der Bundesnotarordnung (BNotO) vom 24.02.1961 (BGBl. 
I S. 98), zuletzt geändert am 27.04.2002 (BGBl. I S. 97) hat die Versammlung der Mit-
glieder der Notarkammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Hamm am 31.03.2004 fol-
gende  

 
Richtlinien für die Amtspflichten und sonstigen Pflichten der Mitglieder der Notar-

kammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Hamm  
 

beschlossen: 

 
© Bundesnotarkammer 2005 

I. 
Wahrung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notars 

 Der Notar ist unabhängiger und unparteiischer Rechtsberater und Betreuer sämtli-
cher Beteiligten. 

1.2. Der Notar hat auch bei der Beratung und der Erstellung von Entwürfen sowie 
Gutachten auf einseitigen Antrag seine Unparteilichkeit zu wahren. Dasselbe gilt für die 
Auskünfte und Mitteilungen an Beteiligte über vorangegangene Urkundstätigkeit sowie 
für die Vertretung von Beteiligten in Verfahren, insbesondere in Grundbuch- und Regis-
tersachen, in Erbscheinsverfahren, in Grunderwerbsteuer-, Erbschaft- und Schenkungs-
teuerangelegenheiten sowie in Genehmigungsverfahren vor Behörden und Gerichten.  

2. Weitere berufliche Tätigkeiten sowie genehmigungsfreie oder genehmigte Neben-
tätigkeiten dürfen weder die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit als Notar gefährden 
noch den Anschein einer solchen Gefährdung hervorrufen.  

3. Der Anwaltsnotar hat rechtzeitig gegenüber den Beteiligten klarzustellen, ob er 
als Rechtsanwalt oder als Notar tätig wird.  

 

II. 
Das nach § 14 Abs. 3 BNotO zu beachtende Verhalten 

1. Der Notar hat das Beurkundungsverfahren so zu gestalten, dass die vom Gesetz 
mit dem Beurkundungserfordernis verfolgten Zwecke erreicht werden, insbesondere die 
Schutz- und Belehrungsfunktion der Beurkundung gewahrt und der Anschein der Ab-
hängigkeit oder Parteilichkeit vermieden wird. Dies gilt insbesondere, wenn eine große 
Zahl gleichartiger Rechtsgeschäfte beurkundet wird, an denen jeweils dieselbe Person be-
teiligt ist oder durch die sie wirtschaftliche Vorteile erwirbt. Dazu gehört auch, dass den 
Beteiligten ausreichend Gelegenheit eingeräumt wird, sich mit dem Gegenstand der Be-
urkundung auseinander zu setzen. Die besonderen Vorschriften über Verbraucherverträge 
in § 17 Abs. 2a Satz 2 BeurkG bleiben unberührt. 

Die nachgenannten Verfahrensweisen sind in der Regel unzulässig: 
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a) systematische Beurkundung mit vollmachtlosen Vertretern;  
b) systematische Beurkundung mit bevollmächtigten Vertretern, soweit nicht durch vo-

rausgehende Beurkundung mit dem Vollmachtgeber sichergestellt ist, dass dieser ü-
ber den Inhalt des abzuschließenden Rechtsgeschäfts ausreichend belehrt werden 
konnte; 

c) systematische Beurkundung mit Personen, mit denen sich der Notar zur gemeinsa-
men Berufsausübung verbunden hat oder mit denen er gemeinsame Geschäftsräume 
unterhält, oder mit Mitarbeitern des Notars als Vertreter. Ausgenommen sind Voll-
zugsgeschäfte; kein Vollzugsgeschäft ist die Bestellung von Finanzierungsgrund-
pfandrechten; 

d) systematische Aufspaltung von Verträgen in Angebot und Annahme; soweit die Auf-
spaltung aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist, soll das Angebot vom beleh-
rungsbedürftigeren Vertragsteil ausgehen. 

2. Unzulässig ist auch die missbräuchliche Auslagerung geschäftswesentlicher Ver-
einbarungen in Bezugsurkunden (§ 13 a BeurkG). 

3. Zulässig ist die Beurkundung von Vollzugsvollmachten für den Notar selbst oder 
eine Person im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BeurkG. 

4. Der Notar darf ihm beruflich anvertrautes Wissen nicht zulasten von Beteiligten 
zum eigenen Vorteil nutzen. 

 

III. 
Wahrung fremder Vermögensinteressen 

1. Der Notar hat ihm anvertraute Vermögenswerte und Treuhandaufträge sorgfältig 
zu behandeln. Treuhandaufträge hat er wortgetreu zu beachten; sie sind nicht auslegungs-
fähig. Unklare, missverständlich formulierte oder undurchführbare Treuhandaufträge hat 
er zurückzuweisen. 

2. Der Notar darf nicht dulden, dass sein Amt zur Vortäuschung von Sicherheiten 
benutzt wird. Der Notar darf insbesondere Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten nicht zur 
Aufbewahrung oder zur Ablieferung an Dritte übernehmen, wenn der Eindruck von Si-
cherheiten entsteht, die durch die Verwahrung nicht gewährt werden. Anlass für eine ent-
sprechende Prüfung besteht insbesondere, wenn die Verwahrung nicht im Zusammen-
hang mit einer Beurkundung erfolgt. 

 

IV. 
Pflicht zur persönlichen Amtsausübung 

1. Der Notar hat sein Amt persönlich und eigenverantwortlich auszuüben.  

2. Der Notar darf lediglich vorbereitende, begleitende und vollziehende Tätigkeiten 
delegieren. In jedem Fall muss es den Beteiligten möglich bleiben, sich persönlich an den 
Notar zu wenden. Es darf kein Zweifel daran entstehen, dass alle Tätigkeiten der Mitar-
beiter vom Notar selbst verantwortet werden.  

3. Der Notar ist verpflichtet, Beschäftigungsverhältnisse so zu gestalten, dass es zu 
keiner Beeinträchtigung oder Gefährdung der persönlichen Amtsausübung kommt.  

4. Vertretungen des Notars dürfen nicht dazu führen, dass der Umfang seiner Amts-
tätigkeit vergrößert wird. 
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V. 
Begründung, Führung, Fortführung und Beendigung der Verbindung zur gemein-
samen Berufsausübung oder sonstiger zulässiger beruflicher Zusammenarbeit so-

wie zur Nutzung gemeinsamer Geschäftsräume 
1. Die Verbindung zur gemeinsamen Berufsausübung, sonstige Formen beruflicher 

Zusammenarbeit sowie die Nutzung gemeinsamer Geschäftsräume dürfen die persönli-
che, eigenverantwortliche und selbstständige Amtsführung des Notars, seine Unabhän-
gigkeit und Unparteilichkeit sowie das Recht auf freie Notarwahl nicht beeinträchtigen.  

2. Dies haben auch die Vereinbarungen zwischen den beteiligen Berufsangehörigen 
zu gewährleisten (§ 27 Abs. 2 BNotO).  

3. In Drucksachen oder elektronischen Medien verlautbarte Kooperationen stellen 
eine Verbindung zur gemeinsamen Berufsausübung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
BeurkG dar. 

 

VI. 
Die Art der nach § 28 BNotO zu treffenden Vorkehrungen 

1.1. Vor Übernahme einer notariellen Amtstätigkeit hat sich der Notar in zumutbarer 
Weise zu vergewissern, dass Kollisionsfälle i. S. des § 3 Abs. 1 BeurkG nicht bestehen. 

1.2. Als Vorkehrung i. S. des § 28 BNotO kommen insbesondere ein Beteiligtenver-
zeichnis oder eine sonstige zweckentsprechende Dokumentation in Betracht. 

2. Der Notar hat dafür Sorge zu tragen, dass eine zur Erfüllung der Verbote nach § 3 
Abs. 1 Satz 1 BeurkG und § 14 Abs. 5 BNotO erforderliche Offenbarungspflicht zum 
Gegenstand einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung gemacht wird. 

3.1. Der Notar hat Gebühren in angemessener Frist einzufordern und sie bei Nichtzah-
lung im Regelfall beizutreiben. 

3.2. Gebührenerlass oder Gebührenermäßigung sind ohne besondere Zustimmung der 
Notarkammer nur zulässig, soweit 

– Rechtsanwälte mit Zulassung im Bezirk des Landgerichts, in dem der Notar seinen 
Sitz hat, 

– Ehegatten, volljährige Kinder oder Schwiegerkinder beruflich mit dem Notar ver-
bundener Personen oder 

– Angestellte des Notars oder deren Ehegatten 

Kostenschuldner sind. 

Dies gilt nur, soweit das Urkundsgeschäft der privaten Lebensführung dient. Im Übri-
gen gilt § 17 Abs. 1 Satz 2 BNotO. 

3.3. Dem Notar ist es verboten, 

a) ihm zustehende Gebühren zurückzuerstatten, 
b) Vermittlungsentgelte für Urkundsgeschäfte oder  
c) zur Kompensation von Notargebühren Entgelte für Gutachten oder für Urkundsent-

würfe oder für sonstige Leistungen Dritter zu gewähren oder auf ihm aus anderer Tä-
tigkeit zustehende Gebühren zu verzichten. 

3.4. Durch die Ausgestaltung der einer beruflichen Verbindung zugrunde liegenden 
Vereinbarung ist sicherzustellen, dass die übrigen Mitglieder der beruflichen Verbindung 
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keine Vorteile gewähren, die der Notar gemäß Nummer 3.2. nicht gewähren darf. 

 

VII. 
Auftreten des Notars in der Öffentlichkeit und Werbung 

1.1. Der Notar darf über die Aufgaben, Befugnisse und Tätigkeitsbereiche der Notare 
öffentlichkeitswirksam unterrichten, auch durch Veröffentlichungen, Vorträge und Äuße-
rungen in den Medien. 

1.2. Werbung ist dem Notar insoweit verboten, als sie Zweifel an der Unabhängigkeit 
oder Unparteilichkeit des Notars zu wecken geeignet oder aus anderen Gründen mit sei-
ner Stellung in der vorsorgenden Rechtspflege als Träger eines öffentlichen Amtes nicht 
vereinbar ist.  

Mit dem öffentlichen Amt des Notars unvereinbar ist ein Verhalten insbesondere, 
wenn 

a) es auf die Erteilung eines bestimmten Auftrags oder Gewinnung eines bestimmten 
Auftraggebers gerichtet ist, 

b) es den Eindruck der Gewerblichkeit vermittelt, insbesondere den Notar oder seine 
Dienste reklamehaft herausstellt, 

c) es eine wertende Selbstdarstellung des Notars oder seiner Dienste enthält; 
d) der Notar ohne besonderen Anlass allgemein an Rechtsuchende herantritt,  
e) es sich um irreführende Werbung handelt.  

1.4. Der Notar darf an einer dem öffentlichen Amt widersprechenden Werbung durch 
Dritte nicht mitwirken. Ohne seine Mitwirkung vorgenommener amtswidriger Werbung 
muss er entgegentreten. 

2.1. Der Notar darf für seine gesamte berufliche Tätigkeit als Rechtsanwalt und Notar 
nur die Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkte angeben, die ihm als Rechtsanwalt er-
laubt sind (§ 7 der Berufsordnung für Rechtsanwälte). Die Verwendung der Bezeichnung 
„Mediator“ ist im Zusammenhang mit der Ausübung des Notaramtes unzulässig. 

2.2. Der Notar kann im Zusammenhang mit seiner Amtsbezeichnung akademische 
Grade und den Professortitel führen. 

2.3. Hinweise auf weitere Tätigkeiten i. S. von § 8 Abs. 1, 3 und 4 BNotO sowie auf 
Ehrenämter sind im Zusammenhang mit der Amtsausübung unzulässig. 

3. Der Notar darf sich nur in solche allgemein zugängliche Verzeichnisse aufneh-
men lassen, die allen örtlichen Notaren offen stehen. Für elektronische Veröffentlichun-
gen gilt dies entsprechend. In Telefonverzeichnisse darf der Notar sich nur aufnehmen 
lassen, wenn diese seinen Amtssitz erfassen; § 29 Abs. 3 Satz 2 BNotO bleibt unberührt. 

4.1. Amts- und Namensschilder (§ 3 DONot) aus dem Amt geschiedener Notare müs-
sen alsbald nach dem Ausscheiden, im Falle einer Notariatsverwaltung spätestens nach 
deren Beendigung, entfernt werden; § 52 Abs. 2 BNotO bleibt unberührt. 

4.2. Verlegt ein Notar an seinem Amtssitz seine Geschäftsräume, so darf er anstelle 
eines Namensschildes für die Dauer von zwei Jahren einen Hinweis auf seine neue Ge-
schäftsstelle anbringen.  

5. Anzeigen des Notars dürfen nicht durch Form, Inhalt, Häufigkeit oder auf sonsti-
ge Weise der amtswidrigen Werbung dienen. 

6. Der Notar darf sich an Informationsveranstaltungen der Medien, bei denen er in 
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Kontakt mit dem rechtsuchenden Publikum tritt, beteiligen. Er hat dabei die Regelungen 
der Nrn. 1 und 2 zu beachten.  

7. Der Notar darf Broschüren, Faltblätter und sonstige Informationsmittel über seine 
Tätigkeit und zu den Aufgaben und Befugnissen der Notare in der Geschäftsstelle bereit-
halten. Zulässig ist auch das Bereithalten dieser Informationen in Datennetzen und all-
gemein zugänglichen Verzeichnissen. Die Verteilung oder Versendung von Informatio-
nen ohne Aufforderung ist nur an bisherige Auftraggeber zulässig.  

8. Der Notar darf in Internet-Domainnamen keine Begriffe verwenden, die eine 
gleichartige Beziehung zu anderen Notaren aufweisen und nicht mit individualisierenden 
Zusätzen versehen sind. Dies gilt insbesondere für Internet-Domainnamen, die notarbe-
zogene Gattungsbegriffe ohne individualisierenden Zusatz enthalten oder mit Bezeich-
nungen von Gemeinden oder sonstigen geografischen oder politischen Einheiten kombi-
nieren, es sei denn, die angegebene Gemeinde oder Einheit liegt im Amtsbereich keines 
anderen Notars. 

 

VIII. 
Beschäftigung und Ausbildung der Mitarbeiter 

1. Der Notar hat die Beziehungen zu seinen Mitarbeitern so zu gestalten, dass seine 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht gefährdet werden.  

2. Der Notar hat seinen Mitarbeitern neben fachspezifischen Kenntnissen auch die 
berufsrechtlichen Grundsätze und Besonderheiten zu vermitteln und für angemessene 
Arbeitsbedingungen zu sorgen. 

 

IX. 
Grundsätze zu Beurkundungen außerhalb des Amtsbereichs und der Geschäftsstel-

le 
1. Der Notar soll seine Urkundstätigkeit (§§ 20 bis 22 BNotO) nur innerhalb seines 

Amtsbereichs (§ 10 a BNotO) ausüben, sofern nicht besondere berechtigte Interessen der 
Rechtsuchenden ein Tätigwerden außerhalb des Amtsbereichs gebieten. Besondere be-
rechtigte Interessen der Rechtsuchenden liegen insbesondere dann vor, wenn 

a) Gefahr im Verzug ist; 
b) der Notar auf Erfordern einen Urkundsentwurf gefertigt hat und sich danach aus un-

vorhersehbaren Gründen ergibt, dass die Beurkundung außerhalb des Amtsbereichs 
erfolgen muss; 

c) der Notar eine nach § 16 KostO zu behandelnde Urkundstätigkeit vornimmt; 
d) in Einzelfällen eine besondere Vertrauensbeziehung zwischen Notar und Beteiligten, 

deren Bedeutung durch die Art des vorzunehmenden Rechtsgeschäfts unterstrichen 
werden muss, dies rechtfertigt und es den Beteiligten unzumutbar ist, den Notar in 
seiner Geschäftsstelle aufzusuchen.  

2. Eine Amtstätigkeit außerhalb der Geschäftsstelle ist unzulässig, wenn dadurch der 
Anschein von amtswidriger Werbung, der Abhängigkeit oder der Parteilichkeit entsteht 
oder der Schutzzweck des Beurkundungserfordernisses gefährdet wird.  
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X. 
Fortbildung 

Der Notar hat die Pflicht, seine durch Ausbildung erworbene Qualifikation in eigener 
Verantwortlichkeit zu erhalten und durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass er 
den Anforderungen an die Qualität seiner Amtstätigkeit durch kontinuierliche Fortbil-
dung gerecht wird.  

 

XI. 
Besondere Berufspflichten im Verhältnis zu anderen Notaren, zu Gerichten, Behör-

den, Rechtsanwälten und anderen Beratern seiner Auftraggeber 
1.1. Der Notar hat sich kollegial zu verhalten und auf die berechtigten Interessen der 

Kollegen die gebotene Rücksicht zu nehmen.  

1.2. Notare haben bei Streitigkeiten untereinander eine gütliche Einigung zu versu-
chen. Bleibt dieser Versuch erfolglos, so sollen sie eine gütliche Einigung durch die 
Vermittlung der Notarkammer versuchen, bevor die Aufsichtsbehörde oder ein Gericht 
angerufen wird. 

1.3. Der Notar ist verpflichtet, an der praktischen Ausbildung künftiger Notare durch 
die Bereitstellung von Praktikumsplätzen mitzuwirken. 

2. Ist das Amt eines Notars erloschen oder wird sein Amtssitz verlegt, so ist der 
Amtsinhaber, dem die Landesjustizverwaltung die Verwahrung der Bücher und Akten 
übertragen hat (§ 51 BNotO), dazu verpflichtet, die begonnenen Amtsgeschäfte abzuwi-
ckeln. 

3.1. Hat ein Notar, dessen Amt erloschen oder dessen Amtssitz verlegt worden ist, 
seine Bücher und Akten auch mittels elektronischer Datenverarbeitung geführt, so ist er 
verpflichtet, dem Notariatsverwalter und dem Notar bzw. dem Amtsgericht, dem die 
Landesjustizverwaltung die Verwahrung seiner Akten und Bücher übertragen hat (§ 51 
BNotO), den Zugriff auf die gespeicherten Daten (Dateien) kostenlos zu ermöglichen. 
Die Weitergabe der Datenträger bzw. die Bereithaltung der Daten (Dateien) zur Übertra-
gung auf ein anderes System hat ebenfalls unentgeltlich zu erfolgen. Etwaige Kosten ei-
ner notwendigen Datenkonvertierung braucht der die Daten überlassende Notar nicht zu 
übernehmen. 

3.2. Für einen vorläufig amtsenthobenen Notar gilt die Nummer 3.1. entsprechend. 

4. Begibt sich der Notar nach Maßgabe des § 11 a BNotO ins Ausland, unterstützt er 
einen im Ausland bestellten Notar oder nimmt er die kollegiale Hilfe eines im Ausland 
bestellten Notars in Anspruch, hat er seinen Kollegen in gebotenem Maß darauf hinzu-
weisen, welchen berufsrechtlichen Bestimmungen er selbst unterliegt. 

 

XII. 
In-Kraft-Treten 

Die Richtlinien treten am Ersten des nächsten Monats nach ihrer Bekanntmachung im 
KammerReport der Notarkammer Hamm in Kraft. 

 


